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 Veröffentlicht am 24.03.1992

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §1488;

Rechtssatz

§ 1488 ABGB setzt voraus, daß der Berechtigte durch drei aufeinanderfolgende Jahre sein Recht nicht geltend gemacht

hat. Verbote und Drohungen des Verp:ichteten genügen für den Eintritt der Verjährung nur, wenn sich der Berechtigte

fügt. Die Widersetzung des verpflichteten Teiles muß fortwährend, also drei Jahre hindurch, geschehen.
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